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RS OGH 1988/4/7 12Os2/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1988

Norm

FinStrG §38 Abs1 lita

StGB §70

Rechtssatz

Es ist für die Quali3kation der Gewerbsmäßigkeit ohne entscheidende Bedeutung, ob die Ware, die wegen ihres

Gebrauchswerts für den Täter (hier: Tra3kant) eine Einkommensquelle bildet, von diesem veräußert oder für sich

verwendet wird.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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